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VORWORT 

Dieser Arbeit liegt der Vortrag, den ich in der Klassensitzung 
der Philosophisch-historischen Klasse der Akademie am 5. Juli 
1996 hielt, zugrunde. Meines Wissens ist die Untersuchung die 
erste, die sich mit der Würdigung des angelsächsischen Rechts in 
der Geistesgeschichte und Politik späterer Zeiten zu befassen sucht. 
Zwar wurden die Rechtswissenschaftler, die dieses Recht fach- 
männisch betrieben haben, nicht außer Acht gelassen, im Mittel- 
punkt der Arbeit stehen sie jedoch am häufigsten, wenn es mir er- 
schien, daß sie sich etwas oder sehr verirrt haben. Die angelsächsi- 
sche Rechtswissenschaft ist über vierhundert Jahre alt, und so ist es 
kein Wunder, daß man jetzt viele Einzelheiten und die meisten 
Begründungen anders ansieht als zu früheren Zeiten. Hätte ich den 
Versuch gemacht, eine Geschichte der angelsächsischen Rechts- 
wissenschaft zu schreiben, wären die Fehler der Vergangenheit si- 
cher zu Hauptthemen geworden. 

Mein Interesse an der Rezeptionsgeschichte der angelsächsi- 
schen Schriften, literarisch, historisch und juristisch, rührt von 
meinem Interesse am Nachruhm König Alfreds. Die, die sich viele 
Jahrhunderte hindurch mit Alfred dem Großen befaßt haben, wa- 
ren nicht nur Anglo-Saxonists, nicht nur Mediävisten. Bekannte 
Persönlichkeiten, wie John Milton, und viele unbekannte aus einer 
weiteren Welt, die Historiker selten betreten, waren darunter. Sie 
alle wollten im Lichte des Ruhmes Alfreds stehen. Mit dem Recht 
der Angelsachsen war es ähnlich. Die vielen, die es erwähnten, 
darunter auch Schriftsteller und sogar deutsche Politiker, oder die 
darüber schrieben, ließen die wenigen Fachleute, die es zum Teil 
wirklich verstanden haben, zurück. Wiederum nahm Alfred einen 
besonderen Platz ein. 

Manche der englischen Autoren aus früheren Jahrhunderten 
sind nicht leicht verständlich. Einige von ihnen wurden zeitgenös- 
sisch ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzungen erschienen mir 
interessant an sich, und so entschloß ich mich deutsche Überset- 
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Zungen für alle Zitate bis zu diesem Jahrhundert anzuführen, so- 
fern möglich zeitgenössische Übersetzungen, sonst meine eigenen. 
Zitate aus dem späteren 19. und dem 20. Jahrhundert habe ich 
zumeist unübersetzt gelassen. 

Bei meinen Übersetzungsversuchen und bei dieser Arbeit über- 
haupt wurde mir deutlich, daß es mir schwerfällt, deutsch idioma- 
tisch und grammatisch mit korrekter Interpunktion zu schreiben. 
So fängt meine Dankesliste mit Frau Dr. Regina Umbach (vormals 
im Pembroke College, Oxford) an. Sehr bereitwillig und mit gro- 
ßer Mühe hat sie das Deutsch meiner Arbeit überprüft und korri- 
giert. Ebenfalls hat Herr Professor Dr. Helmut Gneuss (München) 
einen Ausdruck dieser Untersuchung durchgesehen, manches Un- 
deutsche korrigiert, manche Fachausdrücke ersetzt und mit her- 
vorragender Fachkenntnis wertvolle Verbesserungen vorgeschla- 
gen; besonders hat er meine Aufmerksamkeit auf bibliographische 
Einzelheiten, die mir unbekannt waren, oder die ich ungenügend 
benutzt hatte, gelenkt. Auch war er, wie auch Frau Svenja Wei- 
dinger (München), mir sehr bei der Benutzung der Bayerischen 
Staatsbibliothek behilflich. Herr Patrick Wormald (Christ Church, 
Oxford) hat ebenfalls einen Ausdruck gelesen, und als Spezialist für 
angelsächsisches Recht hat er weitere Verbesserungen vorgeschla- 
gen. Daß immer noch Falsches und Undeutsches in der Arbeit 
steht, hegt weniger an starrköpfigem Beharren auf meiner Fehlbar- 
keit als daran, daß ich viele Stellen umgeschrieben habe und nicht 
wieder denen, die eine frühere Version gesehen haben, vorgelegt 
habe. 

Die vorliegende Arbeit hat im Laufe der Zeit, selbst noch seit 
der Klassensitzung im Sommer 1996, an Umfang zugenommen. So 
schien es nützlich, die gedruckte Schrift nicht nur mit einer In- 
haltsangabe zu versehen, sondern auch ein bibliographisches Ver- 
zeichnis, ein Wortverzeichnis und ein Sach- und Personenregister 
hinzuzufügen. 

Rezeptionsgeschichte ist zu einem akademischen Fach gewor- 
den, zumeist aber handelt es sich um Literaturgeschichte. Bei mei- 
nem Versuch handelt es sich um die Rezeption, das heißt, um das 
sich wandelnde Verständnis, in vielem das sich wandelnde Miß- 
verständnis vergangener Rechte und Rechtsinstitutionen. Eine 
Rezeptionsgeschichte des angelsächsischen Rechts habe ich aber 
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nicht geschrieben. Statt dessen habe ich politische Implikationen 
betont, besonders England im 17. Jahrhundert, Deutschland im 
19. Jahrhundert, und den im heutigen England besonders wichtig 
gewordenen Glauben an die tausendjährige Kontinuität des engli- 
schen Rechts, mit der sich kein anderes Land der Europäischen 
Union vergleichen kann. 

Oxford, im Februar 1999. E. G. Stanley. 



1. Einleitung; die Meister der angelsächsischen 
Rechtsgeschichte 

Um über angelsächsisches Recht mit ausreichender, historischer 
Sachkenntnis sprechen zu können, muß man sich in den vielen 
technischen Schwierigkeiten auskennen. In seiner Rezension der 
vierten Ausgabe von Jacob Grimms Deutschen Rechtsalterthümern, 
besorgt von Andreas Heusler und Rudolf Hübner, unterscheidet 
Heinrich Brunner diese beiden Germanisten als „einen Sprach- 
germanisten und einen Rechtsgermanisten“.1 Ich bekenne mich als 
Sprachanglist und bin kein Rechtsanglist. Für das angelsächsische 
Recht sind als Rechtsanglisten von Bedeutung: Benjamin Thorpe, 
Reinhold Schmid, Felix Liebermann, Sir Frank Stenton, Florence 
Harmer, und Dorothy Whitelock, und in neuester Zeit Patrick 
Wormald in Oxford und Simon Keynes in Cambridge.2 Sie alle 

1 H. Brunner, Deutsche Litteraturzeitung 21, 1900, Spalte 72-5; nachgedruckt in 
K. Rauch, Hg., Abhandlungen zur Rechtsgeschichte - Gesammelte Aufsätze von 
Heinrich Brunner, Weimar 1931, S. 636—9; J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, 
Leipzig, 1899. Vgl. die Beurteilung Grimms von K. von Amira, S. 72 und Anm. 80 
infra. 

2 Die folgenden Rechtswerke sind besonders wichtig, zum Teil aber heute nur von 
historischer Bedeutung: 
1. Ausgaben der Gesetze: 

B. Thorpe, Hg., Ancient Laws and Institutes of England, London, 1840; jetzt veraltet. 
R. Schmid, Hg., Die Gesetze der Angelsachsen, Leipzig, 21858; jetzt veraltet. 
F. Liebermann, Hg., Die Gesetze der Angelsachsen, Halle, 1898-1916; die maßgebli- 

che Ausgabe mit Übersetzungen ins Deutsche. 
P. H. Sawyer, Hg., Textus Roffensis, Early English Manuscripts in Facsimile, VII und 

IX, Kopenhagen, 1957 und 1962. 
L. J. Downer, Hg., Leges Henrici Primi, Oxford, 1972. 

2. Bibliographie und Ausgaben der Urkunden und Urkundenbücher: 
P. H. Sawyer, Hg., Anglo-Saxon Charters: An Annotated List and Bibliography, Lon- 

don, 1968. 
T. Hearne, Hg., Hemingi Chartularium Ecclesiae Wigomiensis, Oxford, 1723. 
J. M. Kemble, Hg., Codex Diplomaticus Aevi Saxonici, London, 1839—1848; fehler- 

haft, aber noch oft die einzige Ausgabe. 
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sind in den reichlich auf Enghsch und auf Latein überlieferten 
Quellen zu Hause: in den Gesetzen, zumeist auf altenglisch aus an- 
gelsächsischer Zeit und aus der Zeit kurz nach der normannischen 
Eroberung; und in den Urkunden, von denen auf altenglisch und 
lateinisch über 2000 noch vorhanden sind, einige auf Einzelblät- 
tem (aber nur ganz selten sind die Originale erhalten, die meisten 
sind Abschriften, viele aus angelsächsischer Zeit, andere aber viel 
später, nachmittelalterlich sogar, aber wohl zurückgehend auf an- 
gelsächsische Urkunden, die nicht erhalten sind). Nicht wenige 
Urkunden sind Fälschungen. Die Meister des angelsächsischen 
Rechts wissen auch über das Wenige Bescheid, das auf gerichtliche 
Verfahren im angelsächsischen England hinweist. 

Die vorliegende Abhandlung befaßt sich hauptsächlich damit, 
wie die angelsächsische Rechtspflege in späteren Zeiten verstanden 
wurde. Wie sehr man das alte Recht in England später studiert hat, 
ist aus der reichen Sekundärliteratur zu ersehen. Vieles war mir in 
den Bibliotheken, zu denen ich gewohnheitsmäßig Zugang habe, 
erhältlich: an erster Stelle die Law Library der Bodleiana in Ox- 
ford, und dann auch die British Library.3 

W. de G. Birch, Hg., Cartularium Saxonicum, London, 1885—1899. 
J. Earle, Hg., A Hand-Book to the Land-Charters and other Saxonic Documents, Oxford, 

1888. 
D. Whitelock, Hg., Anglo-Saxon Wills, Cambridge, 1930. 
A. J. Robertson, Hg., Anglo-Saxon Charters, Cambridge, 21956. 
F. E. Harmer, Hg., Select English Historical Documents of the Ninth and Tenth Centu- 

ries, Cambridge, 1914. 
F. E. Harmer, Hg., Anglo-Saxon Writs, Manchester, 21989. 
P. H. Sawyer, Hg., Textus Roffensis, siehe oben, 1. Ausgaben der Gesetze. 
S. Keynes, The Diplomas of King Æthelred ‘The Unready’ 978-1016: A Study in Their 

Use as Historical Evidence, Cambridge, 1980. 
S. Keynes, Hg., Facsimiles of Anglo-Saxon Charters, Oxford, 1991; mit Angaben an- 

derer Faksimiles angelsächsischer originaler Einblatturkunden. 
F. M. Stenton, Hg., The Latin Charters of the Anglo-Saxon Period, Oxford, 1955. 

3. Für die Rechtsquellen wichtig: 
D. Whitelock, English Historical Documents, I c.500—1042, London, 21979; Einlei- 

tung und Übersetzungen. 
D. Whitelock, M. Brett und C. N. L. Brooke, Hgg., Councils and Synods with other 

Documents Relating to the English Church, I A. D. 871-1204, Oxford, 1981. 
3 His Honour Judge Paul Baker Q.C. und der Librarian von Lincoln’s Inn, Mr Guy 

Holbom, hatten die Freundhchkeit mir die Benutzung der Bibliothek von Lincoln’s 
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Manches Falsche hat man in historischer Sicht auf einigen Wahr- 
heiten aufgebaut. Ich versuche, auch die kontinentale Auffassung des 
angelsächsischen Rechtes zu beurteilen, insbesondere in Deutsch- 
land vom 18. Jahrhundert an. Ich bin mir bewußt, daß meine Ar- 
beit in vielem unsystematisch ist, weil ich aus einer großen Litera- 
tur die Stellen hervorhebe, die mich besonders interessieren. Oft 
betonen die, die über angelsächsisches Recht in Zusammenhang mit 
viel späterem englischen Recht schreiben, daß das Ganze als eine un- 
unterbrochene Entwicklung zu würdigen ist, die mit dem Recht der 
Angelsachsen anfängt: Es handelt sich um eine große Rechtstradi- 
tion. Ich verleugne nicht, daß dieses eine Idealisierung, gewisserma- 
ßen ein, wohl auf Wahrheit gegründeter Mythos ist. Wie sich dieser 
Mythos entwickelt hat, ist interessant an sich und zieht mehrere, in 
der englischen Literatur bedeutende Persönlichkeiten hinein. 

Einer anderen Systemlosigkeit bin ich mir bewußt bei meiner 
Behandlung der kontinentalen Sekundärliteratur, besonders der 
deutschen; oft weiß ich, welche Rechtsschriften ich lesen und 
vielleicht anfuhren sollte, denn die von mir benutzten, deutschen 
wissenschaftlichen Bücher enthalten ausführliche Literaturver- 
zeichnisse, zum Beispiel über den Ursprung der Jury; aber gerade 
diese Bücher, vielleicht von englischen Bibliothekaren als ver- 
altete, ausländische Rechtswissenschaft angesehen, waren nicht in 
den mir zugänglichen Bibliotheken zu finden. Ein halbes Jahrhun- 
dert nach dem Zweiten Weltkrieg hat der gedruckte Katalog der 
British Library in Bloomsbury noch ein handgeschriebenes D vor 
vielen Signaturen besonders bei auf dem Kontinent veröffent- 
lichten Büchern: „D“ bedeutet „destroyed“. Manchmal, und das 
auch bei Büchern, die nicht mit „D“ gekennzeichnet sind, kam 
(vor dem Umzug nach St Paneras) der Bestellzettel mit dieser Be- 
gründung der Nichtauslieferung zurück: „It is regretted that: this 
work was destroyed by bombing in the war, we have not been 
able to acquire a replacement.“ In den letzten Monaten wurde die 

Inn zu ermöglichen. Diese Bibliothek hat eine reiche Sammlung kontinentaler 
Schriften zur Rechtswissenschaft, von denen viele fur meine Arbeit besonders wert- 
volle und in England seltene Schriften aus der Bibliothek von Charles Purton Cooper 
stammen. Besonders dankbar bin ich Herrn Professor Dr. Helmut Gneuss sowie Frau 
Svenja Weidinger (München) für ihre große Hilfe bei meinen Besuchen in der Bayer- 
ischen Staatsbibliothek. 
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Arbeit im neuen Gebäude der British Library noch weiter 
erschwert, weil viele der im alten Gebäude und in anderen Lagern 
vorhandenen Bücher noch nicht auslieferbar waren. Dieser Teil 
meiner Arbeit ist also doppelt unsystematisch, erstens, weil ich 
nicht alles gesehen habe, was ich sehen wollte, und zweitens, weil 
ich von der von mir eingesehenen Sekundärliteratur besonders das 
hervorhebe, was in mein Thema paßt, nämlich daß in vieler Hin- 
sicht die Rechtsgeschichte Englands von der Zeit der Angelsachsen 
bis zu unserer Zeit idealisiert wurde. 

In England sah und sieht man oft auf das Zeitalter vor der nor- 
mannischen Eroberung zurück: im frühen dreizehnten Jahrhun- 
dert, vielleicht, weil man nach dem Verlust der Normandie unter 
Johann ohne Land (1199—1216) die vomormannische Zeit mit 
größerem Wohlwollen ansah; im siebzehnten und achtzehnten 
Jahrhundert, weil man die absolute Monarchie für eine fremdbe- 
stimmte Unterjochung der freien Angelsachsen hielt. In unserer 
Zeit blicken viele Euro-Sceptics — und ich bin kein Euroskeptiker — 
auf eine, nur einmal unterbrochene, tausendjährige Rechts- und 
Verfassungsgeschichte zurück. Der Zusammenschluß zur Eu- 
ropäischen Union könnte ihrer Meinung nach die schwer errun- 
gene Freiheit und Unabhängigkeit Großbritanniens gefährden. 
Angelsächsisches Recht lebt also noch heute im politischen My- 
thos Englands fort, auch wenn dieses alte Recht das Spezialgebiet 
von nur wenigen Gelehrten ist. 

Auch in Deutschland wurde zu verschiedenen Zeiten das an- 
gelsächsische Verfassungsrecht als Vorbild angesehen, teils von 
Konservativen, die die fast ununterbrochene Entwicklung eines 
echt- und urgermanischen Rechtssystems, wenn auch fern von 
dessen Urheimat, nachweisen wollten, teils von Liberalen, die dem 
englischen Recht nacheiferten, weil die Geschichte des englischen, 
ursprünglich angelsächsischen Rechts einen ununterbrochenen 
Kampf um bürgerliche Freiheit schildert. Diese Freiheit beruht auf 
öffentlichem, mündlichem Rechtsvorgang, bei dem das Verdikt, 
„schuldig“ oder „unschuldig“, von zwölf guten und wahren Män- 
nern, „twelve good men and true“, aus der Nachbarschaft und im 
Recht ungeschult, ausgesprochen wird. 

Literarhistoriker und Lexikographen tragen nicht viel zum 
historischen Verständnis des eigentlichen Rechtes bei. Allerdings 
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verstehen die Lexikographen hier und da ein Wort besser oder 
sie können eine syntaktische Schwierigkeit besser erklären. 
Manchmal versucht ein Literarhistoriker die Absicht hinter so- 
wohl echter Urkunden als auch Fälschungen zu ergründen. 
Manchmal vertiefen Literarhistoriker ihre Einblicke, indem sie 
offenbaren, wie leicht die Suche nach angeblichen Intentionen 
zu Fehlschlüssen führen kann. Lexikographen irren sich oft in 
der Annahme, die Herkunft eines Wortes decke sich vollkom- 
men mit seiner Bedeutungsgeschichte. Ich bin durch Litera- 
tur- und Wortkunde zum angelsächsischen Recht gelangt; 
vor etwa achtzehn Jahren habe ich über die Verherrlichung 
Alfreds des Großen geschrieben, und etwa fünf Jahre später habe 
ich den Artikel döm „Urteil, Glorie“ für den Toronto Dictionary 
of Old English verfaßt; dabei habe ich gelernt, wie weit ein 
Mythos führen kann und wie schwer es ist, Wortbedeutungen zu 
sichern.4 5 

Bei der Verherrlichung von König Alfred, der von 871 bis 899 
regierte, maß man ihm das Verdienst bei, er habe England zum 
Rechtsstaat erhoben. Diese Idealisierung nahm in neuerer Zeit 
bereits im frühen 17. Jahrhunderts ihren Anfang, im Mittelalter 
schon im 13. Jahrhundert, wenn nicht noch früher. Meine Arbeit 
über dieses Thema beschränkte sich aber auf den Zeitraum der 
letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahr- 
hunderts. Der geschichtlichere Teil der Arbeit vernachlässigte die 
historische Begründung für diese Glorifizierung nicht; sie beruht 
auf der wichtigen, mit Alfreds Namen verbundenen und wohl in 
der Tat von ihm stammenden Formulierung der Gesetze. Der 
enghsche Freiheitsgedanke der Zeit bewahrte das Andenken an 
den König, und so schrieb ich:3 

4
 E. G. Stanley, „The Glorification of Alfred King of Wessex (from the publication 

of Sir John Spelman’s Life, 1678 and 1709, to the publication of Reinhold Pauli’s, 
1851)“, Poetica (Tokyo), 12, 1981, S. 103-33; nachgedruckt (mit Verbesserungen und 
einem Nachtrag) in E. G. Stanley, A Collection of Papers with Emphasis on Old English 
Literature, Publications of the Dictionary of Old English, 3, Toronto, 1987, S. 410—41. 
A. Cameron, A. C. Amos, A. diP. Healey, u.a., Hgg., Dictionary of Old English, fascicle 
D (Toronto, 1986), s. v. döm. 

5 E.G. Stanley, „The Glorification of Alfred“, S. 133 (A Collection of Papers, S. 440). 
Die Wendung „the rule of law“ in der heutigen Bedeutung der Einschränkung von 
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Mention of Alfred is not now an essential ingredient in a defini- 
tion of civil liberty. When the writers of the eighteenth cen- 
tury came to define it, they rooted liberty in the Rule of Law 
and hallowed it in the memory of Alfred King of the West- 
S axons. 
Meine Arbeit über die Verherrlichung des Königs be- 

rührte seine Rechtsinnovationen kaum; hätte ich die Arbeit noch 
länger gemacht, als sie schon ist, so hätte ich diese sicher nicht 
ausgelassen, denn schon Englands größter Rechtswissenschaft- 
ler, William Blackstone, rühmte den König bedeutungsvoll als 
Gesetzgeber im historischen, letzten Kapitel, „Uber Aufkommen, 
Verlauf und allmähliche Verbesserung der Gesetze Englands“, 
seiner grundlegenden Commentaries.6 Obwohl dieses Kapitel kein 
wichtiger Beitrag zur Rechtsgeschichte Englands ist, war es den- 
noch einflußreich wegen Blackstones Bedeutung, nicht als 
Rechtshistoriker, sondern als Rechtswissenschaftler, der mehr als 
ein Jahrhundert lang durch seine Commentaries die Rechtsautori- 
tät ohnegleichen war. In diesem Kapitel macht er es sich zur Auf- 
gabe 

to mark out some outline of an English juridical history, by 
taking a chronological view of the state of our laws, and their 
successive mutations at different periods of time. 
Ich werde hier nur die Grundzüge zu einer Geschichte des 
Englischen Rechts entwerfen und zu diesem Behuf eine chro- 
nologische Uebersicht von dem ursprünglichen Zustande un- 
seres Rechts und den allmähligen Veränderungen desselben im 
Verlauf der Zeiten geben. 

willkürlicher Staatsmacht geht nicht weiter zurück als das letzte Viertel des 
19. Jahrhunderts; vgl. OED, s. v. rule, sb., 4., c. (b). 

6 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, IV, Oxford, 1769, 
Kap. 33, „Of The Rise, Progress, and gradual Improvement of the Laws of England“, 
S. 400-36; die Zitate stehen auf S. 400 und S. 404. In den meisten Fällen gebe ich die 
deutsche Übersetzung von H. F. C. von Colditz, W. Blackstone’s Handbuch des Eng- 
lischen Rechts, I, Schleswig, 1822, II, Schleswig, 1823, der aber eine spätere Ausgabe 
der Commentaries als die von mir stets benutzte Erstausgabe (1765-1769) zu gründe 
hegt. Der Titel des 33. Kapitels (S. 451—96) lautet in der Übersetzung „Von dem Ur- 
sprung und der allmähligen Ausbüdung und Vervollkommnung des Englischen 
Rechts.“ Die hier folgenden beiden Zitate stehen auf S. 451 und 455-6 der Über- 
setzung. 


